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u Beachten Sie bitte
die Informationen zur

Agrarreform 2023
in der Mitte dieses Heftes

zum Heraustrennen ! t

 Corona-Krise
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir versuchen, 
die große Flut von Informationen betreffend der 
Corona-Krise zentral auf unserer Homepage www.
bauern.sh  zu bündeln. Die dortigen Informationen 
werden fortlaufend ergänzt bzw. aktualisiert. Hier sind 
verlässliche die Landwirtschaft betreffende Daten und 
Fakten für jedermann einsehbar.

Verhalten bei
Vor-Ort-Kontrollen

Rechte und Pflichten der Landwirte

Im Agrarzentrum „Grüner Kamp“
Grüner Kamp 19-21 • 24768 Rendsburg

Tel. (0 43 31) 12 77-0 • Fax (0 43 31) 2 61 05
E-Mail: bvsh@bauern.sh • www.bauern.sh

Nicht selten sind Cross-Compliance-Kontrollen für die 
geprüften Landwirte ein „rotes Tuch“, da sie aufgrund der 
großen und immer weiter steigenden Zahl einzuhaltender 
Gesetze und Vorschriften fürchten, von den Prüfern auf 
dem falschen Fuß erwischt zu werden. Worauf es für 
die Betriebe ankommt und wie sie eine anstehende Vor-
Ort-Kontrolle (VOK) gut über die Bühne bringen, hat der 
Bauernverband Schleswig-Holstein (BVSH) in einer neuen 
Broschüre zusammengefasst.

Der Ratgeber enthält einen kompakten Überblick über die 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und gibt einfach 
umsetzbare Hilfestellungen an die Hand. Ziel ist es, durch 
eine Aufklärung des Landwirts über seine Rechte und 
Pflichten ihm mehr Gelassenheit im Umgang mit Kontrollen 
zu ermöglichen. Der Leitfaden hilft den Landwirten bei der 
schnellen und praxisnahen Klärung häufig auftretender 
Fragen wie z.B.:
• Wo muss den Prüfern Zutritt gewährt werden?
• Darf eine Kontrolle ohne Anwesenheit des Betriebslei-

ters stattfinden und was ist, wenn dieser keine Zeit hat?
• Welche Mitwirkungspflichten hat der Landwirt und wann 

dürfen Auskünfte verweigert werden?
• Was gilt es bei vorgeworfenen Verstößen besonders zu 

beachten?
• Was sollte man nach der Kontrolle bedenken und wie 

kann man sich gegen Sanktionen wehren?
• Welche Unterlagen sind für eine CC-Kontrolle bereit-

zuhalten? 

Des Weiteren kann das Merkblatt  in elektronischer 
Form  unter  www.bauern.sh/themen/vor-ort-kont-
rollen.html heruntergeladen werden, hierfür müssen 
Sie sich zuerst mit Ihrer Mitgliedsnummer und Post-
leitzahl auf der Homepage des BVSH anmelden, die 
Mitgliedsnummer entnehmen Sie bitte dem Adress-
etikett auf der Rückseite.

 So meistern Sie die Vor-Ort-Kontrolle – Neuer Leitfaden  
für Mitglieder erhältlich

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass auch beim The-
ma VOK gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. Deshalb 
sollten Sie als Mitglied des BVSH die Möglichkeit wahr-
nehmen, noch vor einer behördlichen Kontrolle Ihren 
Betrieb im Rahmen eines HOFCheck auf Herz und Nieren 
überprüfen zu lassen. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter www.bauern.sh/leistungen/hofcheck.html.

Dr. Lennart Schmitt, BVSH



 Afrikanische Schweinepest
Im Falle eines Erregernachweises der Afrikanischen Schweine-
pest (ASP) in der Wildschweinpopulation ist es möglich, dass die 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen der zuständigen Behörden 
auch Beschränkungen der Ernte- und Bearbeitungsmöglichkeit 
land- und forstwirtschaftlicher Flächen vorsehen.

Sollte es dazu kommen, sieht das Tiergesundheitsgesetz einen 
Aufwands- und Schadenersatz für den Eigentümer oder Besitzer 
der Flächen vor. Die Entschädigung ist nicht auf die Höhe eines 
entgangenen Deckungsbeitrages gedeckelt.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Abschluss einer Versiche-
rung gegen Schäden infolge von Einschränkungen bei der Nutz-
barkeit von land- und forstwirtschaftlichen Flächen nicht für jeden 
landwirtschaftlichen Betrieb gleichermaßen sinnvoll. Aufgrund der 
komplexen Rechtslage empfiehlt der BVSH seinen Mitgliedern vor 
Abschluss einer solchen Versicherung die Beratungsmöglichkeit 
in der Hauptgeschäftsstelle in Rendsburg zu nutzen, um die Ver-
sicherungskonditionen im Einzelfall prüfen zu lassen.

Nicolai Wree, BVSH

 LKK Beiträge bleiben stabil
Durch zusätzliche Steuergelder und Betriebsmittel bleiben die 
Beiträge für die meisten Mitglieder der Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse (LKK) in 2022 unverändert.

Um die Krankenkassen in die Lage zu versetzen, die Beiträge 
im Jahr 2022 trotz steigender Leistungsausgaben aufgrund der 
Corona-Pandemie möglichst stabil zu halten, wurde ein durch 
Steuermittel finanzierter Bundeszuschuss für die ge setzliche 
Krankenversicherung auf 14 Milliarden Euro verdoppelt. Der darin 
enthaltene Anteil für die LKK erhöht sich auf 84 Millionen Euro. 
Ohne die zusätzlichen Finanzmittel wäre eine Beitragserhöhung 
für alle Versicherten in der LKK un umgänglich gewesen. So 
aber können über 70 Prozent der Landwirte in ihrer bisherigen 
Beitragsklasse verbleiben. Einzelne Mitglieder werden sogar 
günstiger eingestuft.

In Fällen, in denen 2022 höhere Beiträge zu zahlen sind, ist 
dies zum einen den gestiegenen Einkommenswerten der Ar-
beitseinkommensverordnung Landwirtschaft geschuldet, die der 
Beitragsberechnung zugrunde liegt, und zum anderen der gesetz-
lich vorgeschriebenen Kopplung an die Beitragsbemessungs-
grenze des Vorjahres in der allgemeinen Krankenversi cherung. 
Insgesamt liegt der Höchstbeitrag der LKK aber weiterhin zehn 
Prozent unter dem Höchstbeitrag aller anderen gesetzlichen 
Krankenkassen.

Auch die Beiträge für freiwillige Mitglieder der LKK ändern sich 
in 2022 nicht - vorausgesetzt die beitragspflichtigen Ein nahmen 
bleiben gleich.

Einen Zusatzbeitragssatz gibt es im berufsständischen Sonder-
system der Landwirtschaftlichen Krankenversicherung weiterhin 
nicht.

Die LKK hat keinen Einfluss auf die Beitragsentwicklung in der Pfle-
geversicherung. Das bedeutet, dass die Erhöhung des Zuschlags 
für kinderlose Mitglieder von bisher 0,25 auf jetzt 0,35 Prozent 
auch von den Mitgliedern der Landwirtschaftlichen Pflegekasse 
zu tragen ist.

SVLFG

Anpacken – statt 
lang schnacken.

nospa.de/agrar

Heinrich Iversen (links) mit 
seinem Landwirtschaftsberater 
Michael Stein (rechts)

Beratung auf Augenhöhe.

In unserem  Kompetenzcenter 
Landwirtschaft und Energie 
wissen wir, wovon Sie sprechen, 
wenn es um Ackerbau, 
Maschinen, Milchviehhaltung 
oder Schweinemast geht.  
Vereinbaren Sie gleich einen 
Gesprächstermin bei unserem 
Vertriebsleiter Armin Kramprich:  
04621 89-8021.
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DIE GELBE TONNE

Sie ist kostenlos und schont die Umwelt. 

Was genau hinein darf, zeigen wir auf:

asf-online.de/gelbe-tonne

Für Verpackungen aus Kunststoff,  

Materialmix & Metall.

Die Abfallwirtschaft informiert:

 Die Gelbe Tonne ist da!
Joghurtbecher, Konserven und alle weiteren Verkaufsverpackun-
gen aus Metall, Kunststoff oder Materialmix landen ab sofort in 
der Gelben Tonne. 

In die Gelbe Tonne gehören – wie vorher in die Gelben Säcke – 
nur Verkaufsverpackungen. Das bedeutet: Alle Verpackungsma-
terialien aus dem Handel, die nicht ausschließlich aus Papier, 
Pappe oder Glas sind, dürfen in die neue Tonne. Für Papier und 
Pappe steht die Grüne Papiertonne bereit; Glas gehört in den 
Altglas-Container. Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder 
Materialmix gehören in die Gelbe Tonne. Tetrapacks beispiels-
weise bestehen aus mehreren, fest miteinander verbundenen 
Materialien: einer stabilen Schicht Papier, überzogen mit einer 
dünnen Folie und meist besitzen die Getränkeverpackungen 
zudem einen Schraubverschluss.

Wichtig: nur die Verpackung darf in die Gelbe Tonne; nicht das ent-
haltene Produkt! Die Verpackungs-Folie einer CD ist richtig in der 
Gelbe Tonne. Die kaputte CD-Hülle gehört in die Restmülltonne! 
Weitere Beispiele sind Hygieneartikel: gebrauchte Windeln oder 
Wickelunterlagen gehören selbstverständlich in den Restmüll; die 
sauberen Verpackungsfolien dieser Produkte dagegen gehen über 
die Gelbe Tonne wieder zurück in den Stoffkreislauf.

„Es ist wichtig, dass nur Verpackungen in der Gelben Tonne 
landen. Ist zu viel Restmüll in der Verpackungstonne enthalten, 
können die Verpackungen nicht mehr sortiert und die Rohstoffe 
nicht mehr in den Kreislauf zurückgeführt werden“, so Lutz Döring, 
Geschäftsführer der ASF in Schleswig.

Die Gelben Tonnen werden – wie bislang die Gelben Säcke – in 
einem 14-täglichen Rhythmus geleert. Die Abfuhrtermine finden 
Sie online unter asf-online.de oder in der kostenlosen APP „ASF-
Abfallmanager“; erhältlich in den APP-Stores.

Weitere Informationen zur Gelben Tonne finden Sie auf  
www.asf-online.de/gelbe-tonne 

www.asf-online.de 
facebook.com/asf.sl.fl
instagram.com/asf_sl_fl

Das darf in die Gelbe Tonne:
• Alle Verpackungen, die nicht ausschließlich aus Papier, 

Pappe oder Glas bestehen,
• Verpackungen aus Kunststoff, 

z.B. Folien, Becher und Flaschen (ohne Pfand)
• Verbundverpackungen aus Materialmix – sogenannte 

Verbundverpackungen, 
z.B. Getränkekartons oder Milchtüten 

• Verpackungen aus Metall, 
z.B. Konserven- und Getränkedosen (ohne Pfand) 

• geschäumte Kunststoffe, 
z.B. Obst- und Gemüseverpackungen, Styropor

DIE GELBE TONNE

Sie ist kostenlos und schont die Umwelt. 

Was genau hinein darf, zeigen wir auf:

asf-online.de/gelbe-tonne

Für Verpackungen aus Kunststoff,  

Materialmix & Metall.

 Schadensersatz wegen  
Pflanzenschutzmittelkartell
Aufgrund der zahlreichen Anfragen möchten wir nochmals auf 
die Möglichkeit hinweisen, Schadensersatzansprüche wegen des 
Pflanzenschutzmittelkartells geltend zu machen. Wegen illegaler 
Preisabsprachen wurden vom Kartellamt Bußgelder gegen sieben 
Großhändler verhängt. Die Unternehmen sollen in den Jahren 
1998 bis 2015 die Preise von Pflanzenschutzmitteln untereinander 
abgestimmt haben.

Betroffene Landwirte, die im Zeitraum von 1998 bis 2016 Pflan-
zenschutzmittel erworben haben, können daher Schadensersatz-
ansprüche wegen überhöhter Preise und Zinsen geltend machen. 
Der Nachweis des Schadens ist i.d.R. über die Einkaufsbelege für 
Pflanzenschutzmittel zu führen. Dabei ist grundsätzlich zu raten, 
dass Sie sich an eine kartellrechtsspezialisierte Anwaltskanzlei 
wenden mit der Teilnahme an einem Sammelklageverfahren. 
Einige Kanzleien greifen auf die Absicherung über einen Prozess-

finanzierer zurück, dieser übernimmt bei Rechtsstreitigkeiten das 
finanzielle Risiko gegen eine Provision. 

Unseres Wissens gibt es aktuell zwei Anbieter, die für eine Kla-
gebündelung Interessenten sammeln, nämlich

• agrarclaim (https://www.pflanzenschutzkartell.de / Regist-
rierungsangebot bis 28.02.2022) und

• Wagner Legal (https://psm-kartell.de / Teilnahme möglich 
bis 30.06.2022).

 Achtung ! Dies ist die Frist für die letzte Möglichkeit der voll-
ständigen abschließenden Einreichung der Unterlagen, die 
Registrierung muss also schon vorher erfolgt sein.

Weitere Informationen zum Pflanzenschutzmittelkartell, Klage-
bündelung, Abtretungsmodell und Prozessfinanzierung finden 
Sie im Bauernblattartikel vom 25. September 2021, Ausgabe 38.

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an die Geschäftsstelle der 
Kreisbauernverbände Flensburg und Schleswig.



 Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Ab 1. Februar 2022:
SVLFG bezuschusst wieder Präventionsprodukte

Im Jahr 2022 fördert die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) wieder den Kauf ausgewählter 
Präventionsprodukte. Dafür stellt sie insgesamt 800.000 Euro 
bereit.
Einen Zuschuss zum Kauf eines Produktes erhalten Unternehmen, 
die in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft versichert 
sind und 2021 keinen Zuschuss bekommen haben. Je Betrieb 
ist ein Zuschuss pro Aktion möglich. Die Vergabe erfolgt in der 
Reihenfolge der Antragseingänge.

Beginn und Ende
Die Aktion startet am 1. Februar 2022 um 12 Uhr. Neu ist eine 
weitere Zuschussaktion ausschließlich für Sonnenschutz- und 
Hitzeschutzprodukte. Diese Aktion startet am 15. März 2022 
um 12 Uhr. Beide Aktionen enden, sobald die Fördersummen 
aufgebraucht sind, spätestens am 31. Oktober 2022.

Antrag richtig stellen
Die SVLFG berücksichtigt nur Anträge, die ab Beginn der jewei-
ligen Aktion eingehen. Das Produkt ist erst zu kaufen, nachdem 
die SVLFG die Förderzusage erteilt hat. Die Rechnung ist per Mail 
an praeventionszuschuesse@svlfg.de oder per Fax an 0561 785-
219127 zu senden. Anschaffungen vor Erhalt der Förderzusage 
werden nicht bezuschusst. Die Antragsformulare stehen ab den 
genannten Start-Terminen im Internet zum Download bereit unter 
www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern.

Förderbeginn am 1. Februar 2022 um 12 Uhr

Produkt Förderung

Radwechselwagen 30 %, max. 300 Euro

Fang- oder Behandlungsstand  
für Rinder

30 %, max. 600 Euro

Großballenraufe mit Sicherheitsfang-
fressgitter für Rinder

30 %, max. 500 Euro

Halsfangrahmen mit Schwenkgitter 
für Rinder

30 %, max. 300 Euro

Podestleiter / leichte Plattformleiter 30 %, max. 300 Euro

Ausrüstung für Königsbronner  
Anschlagtechnik (KAT) 
oder Totholzkralle mit Teleskopstange

30 %, max. 200 Euro

Kommunikations- und Notrufgerät 
(KUNO) im Forst 
(Set mit 2 Geräten)

30 %, max. 400 Euro

Akkuscheren für den Wein- und Obst-
bau (nur für Betriebe, die der LBG mit 
Wein- oder Obstbau gemeldet sind)

30 %, max. 200 Euro

Förderbeginn am 15. März 2022 um 12 Uhr

Produkte (mehrere Teile möglich) Förderung

Kühlkleidung (Weste, Kopf- 
bedeckung, Shirt), UV-Schutzzelt, 
Sonnenschutzkappe mit Nacken-
schutz

50 %, max. 400 Euro

SVLFG

vrbanknord.de

Wir sind tief in der Region verwurzelt und 
helfen Landwirten dabei, sich optimal auf 
die Zukunft vorzubereiten.

Sören Schmidt, Agrarbetreuer der VR Bank 
Nord in Schleswig

The Next Big Thing kann

ja auch mal ein Trecker sein.
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Sauber + Sonne = Rendite

ZEIT FÜR DEN FRÜHJAHRSPUTZ

Standort Westküste
Marschstraße 49A 
25704 Meldorf
Tel.: 04832-97 95 404

Standort Ostküste
Eichkamp 20a 
24217 Schönberg  
Mobil: 0160 - 9849 4208

www.srsnord.de - info@srsnord.de

Wir sind für Sie da!
Telefon E-Mail/Chat WhatsApp

04621 388-0   .   info@vr-sl-mh.de

Christoph Auen
Bereichsleiter 
Firmenkunden

Hans-Joachim Krambeck
Agrarkundenberater

Rendsburg

Anna-Elisabeth Stange
Agrarkundenberaterin 

Rendsburg

Norman Hertel
Agrarkundenberater
Schleswig/Rendsburg

Jürgen Saar
Agrarkundenberater

Süderbrarup

Laura Paulsen
Agrarkundenberaterin

Kropp

Uwe Jacobsen
Agrarkundenberater

Schleswig

Landtechnisches Lohnunternehmen

Heiko Boysen
Schnell und zuverlässig mit modernster Technik

Sie überlegen die Außenwirtschaft 
ganz oder teilweise abzugeben?

Unsere Leistungen, die wir  
auf Ihre Bedürfnisse anpassen:

 Bodenbearbeitung

 Aussaat

 Düngung  
 (organisch und mineralisch)

 Pflanzenschutzmaßnahmen

 gemeinsamer Einkauf von  
 Saatgut, Dünger und  
 Pflanzenschutzmitteln

 Precision Farming 
 (Feste Fahrgassen, Section Control)

 Ernte der angebauten Kulturen

Sprechen Sie uns gerne an!

Neukirchen 1,  24972 Steinbergkirche,  Tel. 04632/445,  Fax 1077
E-Mail: heiko.boysen@t-online.de  –  www.heiko-boysen.de

 

 

Neukirchen 1, 24972 Steinbergkirche, Tel.: 04632/445, Fax :1077 

E-Mail: heiko.boysen@t-online.de   -   www.heiko-boysen.de 

Unsere Leistungen, die wir auf Ihre  

Bedürfnisse anpassen:  
 

• Bodenbearbeitung  

• Aussaat  

• Düngung (organisch und mineralisch) 

• Pflanzenschutzmaßnahmen 

• gemeinsamer Einkauf von Saatgut,  
          Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

• Precision Farming  
          (Feste Fahrgassen, Section Control) 

• Ernte der angebauten Kulturen 

Sie überlegen die Außenwirtschaft ganz  

oder teilweise abzugeben?  

Landtechnisches  

Lohnunternehmen 

Schnell und zuverlässig mit modernster Technik 

Sprechen Sie uns gerne an! 



Wir, die SRSNord, suchen Pachtflächen!
Dachflächen / Dachsanierung ab 500 m für PV Aufdachlösungen2

sowie Landflächen für Freilandanlagen
Setzen Sie sich bitte bei Interesse mit uns in Verbindung!

www.srsnord.de, Telefon 0160 / 98 49 42 08
Matthias Dührsen

Erläuterungen zu den Sachbezugswerten (2022)
Für die Ermittlung des anzusetzenden Sachbezugswertes für einen 
Teil-Entgeltabrechnungszeitraum sind die jeweiligen Tagesbeträge mit 
der Anzahl der Kalendertage zu multiplizieren.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer (18 Jahre) nimmt am 15.01. eine Beschäftigung auf 
und wird bei freier Verpflegung und freier Unterkunft in den Arbeitge-
berhaushalt aufgenommen.

 Sachbezugswerte 2022  
für freie Verpflegung

 Sachbezugswerte 2022  
für freie Unterkunft

Verpflegung in EUR: 9,00 x 17 Tage = 153,00

Unterkunft in EUR: 5,62 x 17 Tage = 95,54

Sachbezugswert insgesamt in EUR:  248,54

Wäre es nach Lage des Einzelfalles unbillig, den Wert der 
Unterkunft nach den Tabellenwerten zu bestimmen, kann 
die Unterkunft nach § 2 Abs. 3 Satz 3 Sozialversicherungs-
entgeltverordnung mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet 
werden.

Eine Aufnahme in den Arbeitgeberhaushalt liegt vor, wenn 
der Arbeitnehmer sowohl in die Wohnungs- als auch in die 
Verpflegungsgemeinschaft des Arbeitgebers aufgenommen 
werden wird. Bei ausschließlicher Zurverfügungstellung von 
Unterkunft liegt dagegen keine „Aufnahme“ in den Arbeit-
geberhaushalt vor, so dass der ungekürzte Unterkunftswert 
aufzusetzen ist.

Eine Gemeinschaftsunterkunft stellen z. B. Lehrlingswohn-
heime, Schwesternwohnheime, Kasernen etc. dar. Charakte-
ristisch für Gemeinschaftsunterkünfte sind gemeinschaftlich 
zu nutzende Wasch- bzw. Duschräume, Toiletten und ggf. 
Gemeinschaftsküche oder Kantine. Allein eine Mehrfach-
belegung einer Unterkunft hat dagegen nicht die Bewertung 
als Gemeinschaftsunterkunft zur Folge; vielmehr wird der 
Mehrfachbelegung bereits durch gesonderte Abschläge 
Rechnung getragen.

Für  freie  Wohnung  ist kein amtlicher Sachbezugswert 
festgesetzt. Vielmehr ist für freie Wohnung grundsätzlich 
der ortsübliche Mietpreis anzusetzen. Eine Wohnung ist im 
Gegensatz zur Unterkunft eine in sich geschlossene Einheit 
von Räumen, in denen ein selbstständiger Haushalt geführt 
werden kann. Wesentlich ist, dass eine Wasserversorgung 
und -entsorgung, zumindest eine einer Küche vergleichbare 
Kochgelegenheit sowie eine Toilette vorhanden sind. Danach 
stellt z. B. ein Einzimmerappartement mit Küchenzeile und 
WC als Nebenraum eine Wohnung dar, während bei Mitbe-
nutzung von Bad, Toilette und Küche lediglich eine Unterkunft 
vorliegt. Wird mehreren Arbeitnehmern eine Wohnung zur 
gemeinsamen Nutzung (Wohngemeinschaft) zur Verfügung 
gestellt, liegt insoweit nicht freie Wohnung, sondern lediglich 
freie Unterkunft vor.

Ist die Feststellung des ortsüblichen Mietpreises mit außeror-
dentlichen Schwierigkeiten verbunden, kann die Wohnung mit 
4,23 EUR monatlich je Quadratmeter bzw. bei einfacher Aus-
stattung (ohne Sammelheizung oder ohne Bad oder Dusche) 
mit 3,46 EUR monatlich je Quadratmeter bewertet werden.

Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten 
Mahlzeiten im Betrieb (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG) sind 
sowohl für volljährige Arbeitnehmer als auch für Jugendliche 
und Auszubildende nachstehen Beträge anzusetzen:

Frühstück  1,87 EUR

Mittag-/Abendessen 3,57 EUR



Hochbau
Baugeschäft Erich Greve
GmbH & Co. KG

Tiefbau
Erich Greve GmbH & Co. KG

24894 Twedt · Kappelner Str. 15
Tel. 0 46 22 /18 54 - 0 · Fax 18 54 - 44
info@greve-bauunternehmen.com
www.greve-bauunternehmen.com

Alles unter

einem Dach –

Ihr kompetenter

Partner

in Sachen Bau …

Für Frauen im ländlichen Raum!

✔ Bei Krankheit
✔ Bei Kuren
✔ Beim Mutterschutz
✔ Bei Problemen und Notfällen
✔ Während des Urlaubs und Fortbildung
Kontakt & Info:
Johannes Marxen, Tel. 0 46 41 / 16 16, Fax 16 15
www.bhd-boren-ulsnis.de

Unsere bekannten Mitarbeiterinnen stehen Ihnen jederzeit 
zur Verfügung

Betriebshilfsdienst
Boren – Ulsnis
und Umgebung e.V.

Nachruf

Am 8.Dezember 2021 verstarb

Thomas Johannes Jepsen
Gromsholm / Treia

Thomas Johannes Jepsen war mehrere Jahre beim Bauern-
verband Schleswig-Holstein e.V. ehrenamtlich im Vorstand 
als 1. Stellvertretender Vorsitzender sowie im Kreishaupt-
ausschuss tätig.

Mit viel Sachverstand, Weitblick und Einsatzfreude hat er 
sich um unseren Berufsstand große Verdienste erworben.

Der Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. wird dem Ver-
storbenen ein ehrendes Gedenken bewahren.

Klaus Peter Dau  Bernd Thomsen
Kreisvorsitzender  Kreisgeschäftsführer

www.lely.com/boeklund

Für Deine erfolgreiche
landwirtschaftliche Zukunft

Moderne Landwirtschaft mit Lely

Die clevere landwirtschaftliche Zukunft für Dich und Deine Herde.
 

Automatisches Melken, Füttern, Futter- und Spaltenschieben, 
Weidegang und maßgeschneiderte Lösungen für Deinen Betrieb.

Lely Center Böklund • Satruper Str. 18 • 24860 Böklund
Tel. 04623 818
boeklund@boe.lelycenter.com

 Bauern.SH News-App
Immer auf dem aktuellen Stand – Nachrichten-App des 
Bauernverbandes Schleswig-Holstein

Laden Sie sich die App kostenlos herunter und registrieren 
Sie sich anhand Ihrer Mitgliedsnummer, diese finden Sie auf 
dem Etikett des Bauernbriefes!

Die neue Nachrichten-App des Bauernverbandes liefert re-
gelmäßig die neuesten Informationen rund um und über die 
Landwirtschaft. Fast alles, was für Sie wichtig ist, wird als kom-
pakte Nachricht auf Ihr Handy geschickt – egal ob Sie gerade 
auf dem Feld, im Stall oder in der Küche sind. Die individuelle 
Auswahl des eigenen Kreises und der Betriebsausrichtung er-
möglicht es, dass der Nachrichtenfluss noch stärker auf Ihre 
Interessen zugeschnitten ist. Sie können auch Ihren Nachbar-
kreis auswählen, um immer gut informiert zu sein. Zusätzlich 
hilft die Benachrichtigungs-Anzeige auf dem Smartphone-
Bildschirm, damit Sie keine neuen Meldungen verpassen.



HAUSANSCHRIFT

Kreisbauernverbände Schleswig und Flensburg
24837 Schleswig, Lise-Meitner-Straße 2

Telefon  KBV Schleswig 0 46 21 - 305 70 10
Fax  KBV Schleswig 0 46 21 - 305 70 15
E-Mail  kbv.schleswig@bauern.sh

Telefon  KBV Flensburg 0 46 21 - 305 70 30
Fax  KBV Flensburg 0 46 21 - 305 70 35
E-Mail  kbv.flensburg@bauern.sh

Internet  www.bauern.sh
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 I. Sprechtage des KBV Schleswig
  in Tielen, Bürgerhaus, Am Kamp 4
    Mittwoch, 9. März, in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Die Sprechtage im April und Mai fallen sammelantrags-
bedingt aus.

 II. Sprechtage des KBV Flensburg 
in Schafflund im Haus der 
Agrarberatung Nord e.V., Hauptstraße 45 a

    jeweils Mittwoch in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr 
Tel. 0 46 39 / 78 28 80

    Im Rahmen dieses Termins wird auch die Beratung 
zur Sozialversicherung durch den Kreisbauern verband 
Flensburg wahrgenommen.

 III. Sprechtage zur landwirtschaftlichen  
Sozialversicherung durch die Kreisbauern- 
verbände Schleswig und Flensburg

    jeden ersten und dritten Donnerstag eines Monats 
in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr 
Schleswig, Lise-Meitner-Straße 2

    Tel. 0 46 21 / 305 70 10 (KBV Schleswig) 
Tel. 0 46 21 / 305 70 30 (KBV Flensburg)

Kreisbauernverbände Schleswig und Flensburg
Lise-Meitner-Straße 2, 24837 Schleswig

ZKZ 9937, PVSt.                          Entgelt bezahlt

Alte Meierei 4 · 24860 Klappholz
Tel. (0 46 03) 367

P	Baggerarbeiten
P	Mähen	(Krone	Big	M)
P	Kuhn	Bandschwader
P	Gras	und	Mais	häckseln
P	GPS	häckseln
P	Mist	streuen
P	Lkw-Transporte

P	Mähdreschen	/	Rapsdreschen
P	Rundballen	(schneiden	möglich)
P	Großballen	(häckseln	oder	52	Messer	möglich)
P	Drainagespülen
P	Maisdrillen	(Väderstad	Tempo	und	Amazone)
P	Knick	kappen	(4	m	Kreissäge)
P	Knickschere	(Rad-/Raupenbagger)

Gülletransporte mit LKW – 30 cbm Rufen Sie uns an!
Wir machen Ihnen ein Angebot.

P	Gülle	fahren	mit	Selbstfahrer
	 (Scheibenegge	oder	Grubber)
P	Gülle	fahren	(Schleppschlauch
	 und	Schleppschuh	bis	24	m)
P	Seilwinde	(24	t)
P	Pflügen	und	Kreiseln	(6	m)
P	Gülle	rühren	(bis	30	m)

Für den professionellen Einsatz

Händlernachweis durch:

Tel. 0 46 21 / 9 39 70 · www.willsohn.de

KOMPRESSION


